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1.

1. Der Ger~einderat der Einwohnergemej~~~ Oensinc~en be~chloss

am 22. September 1969 zum Schutze der neuen Grundwasserfassung

“Moos“ Oensingen und zur Reinhaltung des Grundwasservorko~ens

im Gäu die Schaffung einer Grundwasserschut~zone nach § 35 WRG

~nd gei~ehmigte gleichzeitig den Schutzzonenplan 1 : 2500 vom

Juli 1968 und das zugeh6rjge Schutzzonenreglernent zuhänden der

Planauflage.

Die Schutzzone “Moos“ liegt im südwestlichen Teil der

Gemeinde Qensingen, mitten in der Industriezone. D~r Schutzzonen_

plan unterteilt das zu schützende Gebiet in folgende Zonen:

Zone 1 (engere Schutzzone) ca. 50/50 mab Mitte Fassungs

schacht
Zone II (mittlere Schutzzone) ca. 80/80 mab Mitte Fassungs—

schacht
Zone III (vorsorgliche Schutzzone) ca. 200/2cOm ab Mitte Fassungs—

schacht
Die nähere Umschreibung der einzelnen Zonen ist im Schutzzonen_

reglement enthalten, worauf hiex~ verwie~en ~den kann.

2. Der Gemeinderat legte den Schutzzonenplan und das Schutz—

zonenreglement für das Gebiet der Grundwasserschutzzone “Moos“

während 30 Tagen, vom 1. bis 30. November 1969, öffentlich zur

Einsichtnahme aufs Die Auflage wurde im Amtsblatt und im Anzei

ger für das Gäu und Thal publiziert. Gegen den Plan und das Re

glement gingen 4 ~insprachen ein. Der Gemeinderat lehnte am

15. März 1971 sämtliche Einsprachen, soweit er darauf eintrat,
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in vollem Umfange ab. Den Entscheid des Gemeinderates zogen

drei Einsprecher an die ~~mejndeverSammlUng weiter. Die
GemeindeVerSammlung von Gensingen wies am 26. April 1971

diese Einsprachen in allen Teilen ab und genehmigte den Schutz—

zonenpian und das ~chutzzonenrgg1ement.

Gegen den Beschluss des Gemeinderates, der den Parteien

am 11. Mai 1971 schriftlich eröffnet wurde, reichten die Ehe

leute Lydia und Albert stampfli—vofl Arx, Hauptstrasse1 Oensingen,

heim Regierungsrat fristge t 5eschwerde.~.ei.n. Wie schon vor

der ~emeindeverSammlUng .vertre~efl die Eheleu~e Stampf ii auch in

der Beschwerde an den RegieruflgSrat die Auffassung, dass die

Schutzzone ein Bauverhot fur ihr Grundstuck G~ Oensingen Nr

bedeute, wodurch die Liegenschaft. et.t~ertet ~werde. Sie verlangen

volle 5chadloshaltung~fl Formei,nes gleichwertigenRealersatzes*

In ihrer VernehmlassUng vom 9. Juni 1971 beantragt die Einwohner—

gemeinde Qensingen Abw~isuflg der Beschwe)~d~ Stamptli und

Genehmigung der Schutzzofle durch den RegieruflgSrat Da die

Sachbe~rbeiter des Bau_Departemen~e5 bere.its~a~sBe~ater der

Einwohnergemeinde Censingen bei den Einspracheverhandlungen vor

d~m Gemeinderat mitgewirkt haben und die b~ehren der Beschwerde—

fiihrer hinlänglich bekannt sind, wurde auf.. ein,e weitere In
5~~uk~ionsverhandlUng mit den Parteien verzichtet. Das rechtliche

Gehör ist den Beschwerdeführern im Verlaufe der verschiedenen

Verfahren gewahrt worden

II.

1. Die Einwohflergemeinde Oensingen hat das Bauplaflver~ahren,

das nach § 35 Absatz 2 WRG fUr die Schaffung der Grundwasser

schut~zofle “Moos‘ anwendjDar ist~ richtig durchgefUhrt~ Die

gegen den Beschluss der ~emeindeverSa~mlung erhobene beschwerde

ist beim Regierungsrat rechtzeitig eingereicht wo~den. Die

B~sc~werdefUhrer sind als Eigentümer einer voh der Grundwasser—

schut~zone he~roffeflefl Landparzelle zur Beschwerde l~gitimiert.
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• - •.- P&e~,~chwerde der Eheleute Staxnpfli hat indessen

- ~. .4ediglich ~fltschädigungsansprffche zum Gegenstanc~1 Im

heutigen Verfahren geht es jedoch war um den :Entschejd über
den Plan und das. Reglement selbst, währenddejn die daraus

- . - al1e~ifafls fliessepden Entsphädigungsanspz~~jc~~ nach § 35

Absatz 3 WRG in Verbindung mit §~ 242 und 23-7 EG zum
im Schätzung~verfah~en zu entscheiden sind, wozu

erstinstanzlich die kantonale Schätzungskontnissj~~ und als
Rekuräin~anz d~ Ye&altung~ericht zu~tändig sind. Im
vok1~iegenaen Verfahren ist dahei auf d$.e Beschwerde der
Eh~leute Stampfli nicht einz9treten. Diese ist als

0 - - R~chtsverwahrung voizumerkei~. -

..:21e.Pi~ i~. SchutzFonexlplan und ~ge~prigen. Reglement ent-.
- ..:“ ~. haltenen Vorschriften. sind öffeptlich-rechtljcpe Eigentums...

~2 ~Beech*nkimgen sind ~l$ssig, wenn sie

- .~ £.. ~ 4~‘ öffentlichen. Interesse liegen, auf6.9esetfltcher Grundlage

)aeruheu..und,. sofern sie einer Enteignung ähnlich. s4nd, ent
• schädigt werden.

-: ..;. ~Grundlage besteht~ in d~r zitie~rt~n Be—

•sti~inj~n § 35 )~G. ~Die- Prag% ob~und all~äfäfls in welchen
Teiler» ‘däs von der Scliutzzone b~troffenen öe1&ei~is die Eigen-

4/ - tuM~besähränkungejz eiäer ~nteignung ähAlich uzid d~shalb ent—

sdMdi~ng~flich~.j~ äind, kann, i,i~ bereits erwäiiät, nicht
4kS~diesetn V4rfahren- entschieden werdeti~• Wie in Ziffer II

~ dgö~telltj~qu~~, können die Grun&eigentumet uM %~eitere
-. .~ . S :~röchtigte ä-Ikfältige~im Schätzüngs

•terfahr&j ~e~tend mael4en, sobtrld die Pl&nunterlagdü und —Be
stimmungen (durch die Genehmigung1 4e? RegJ~erungsrates )rechts
kräftig geworden •sind. . .:

•~-Es untetiiegt.1~eirj~m Zweifel, dass Schutzzonenplan und
—R~glemeftt i&8f~entlich...rechtlicheji Interesse liegen. Das
Bestehen einer solchen im öffentlichen Int~resse-liegenden
Massnahme zum Schutze der Trinkwasserversorgung der Gemeinde
Oensingen wird denn auch heute von keiner Seite mehr bestritten.
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Das Zonengebiet und die nähere Reglementierung der ein

zelnen Schutzzonen sind in Zusammenarbeit mit dem Kantonalen

~Amt::für Wasserwirtschaft und dem Kantonsgeologen festgelegt

worden. Nach dem schutzzonenreglement wird das Bauen nur in der

Zone 1 verboten, was auf weite Sicht die einschneidenste aller

Massnahmen ist.

In das Bauverbot eingeschlossen ist selbstverständlich

tuch das Verbot der Durchleitung (Abwasser) und des Baus von

Strassen. Diese Massnahme ist sachlich begründet, Durch das

Bauen wird die schützende Deckschicht über dem Grundwasser—

strom verletzt, wodurch das Absickern von AlDwassern und anderr

gefährlichen Stoffen erleichtert wird. Besondere Gefahrenherde

• bilden Kanalisationen und Oeltanks, die bei Ueberbauungen er—

• stöllt werden. Das Land der Zone 1 gehört jedoch zu einem gros—

sen~Teil der Einwohnergemeinde Oensingen zu Ei~ntum. Wie aus

den Unterlagen entnommen werden kann, hat zudem der Gemeinde

rat von Oensingen eine Neuplanung des Industriegebietes ‘Moos,

in dem die Schutzzone liegt, ins Auge gefasst, was in Anbetracht

der zum Teil für eine Ueberbauung mit Industriebauten. schlecht

oder nicht geeigneten Parzellen (sehr schmal und lang) nur von

Vorteil ist.. Durch die geplante Nutzung der Grundstücke in der

Schutzzone wird der Eingriff in das Eigentum erheblich kleiner,

Wie aus dem Schreiben der Einwohnergemeinde Oensingen vom

25. August 1971 an das Kantonale ~t für Wasserwirtschaft her-~

vorgeht, wird bei der gegenwärtig im Gang befindlichen Detail

planung der Industriezone auch die Führung der neuen Industrie—

strassen weitgehend dem Schutzzonengebiet angepasst.

Sachlich begründet sind auch die für die übrigen Zonen

II und III festgelegten Baubeschränkungen und -Auflagen, die

eine Ausnützung des Landes nicht ohne weiteres verunmöglichen,

sondern nur nach ganz bestimmten Richtungen zum Teil mehr, zum

Teil weniger einschränken.
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Die landwirtschaftliche Nutzung des Landes wird in den
• Zonenx und:•xz nur i&dem Sinne eingeschr~~~ dass die Art
• der Püngung und des; Weidgange~ vorgesch~ie~~~ wird. Auch

diese Massnaj,jne ist gerechtfe~j~ da es sich um den

unmittelbaren Bereich der Grundwasserfas~ng handöjt. Pur
die Bewirtschafter hat sie praktisc~~ keine einsc~eidende
Bedeutung.

3 • 1m Schutzzonenregj~~~~. ist die• Anmerkung der Schutz
•: .7 •. ionen im Grun(3~ch nicht VOrgese~~~~ tne salcke Anmerkung

~ aber gerechtfe~~~© ünd)~ann nach § 61 Ziffer 5 WRG
dur~fl. den Regierungsj~~~. vorgeno~e~ werden. ~“‘ :.

Eswird •

1. Es wird festges~ej.j~ dass daw Verfahren für derr‘Erlass

einer Grundwasserschutzzone im Iridustri~g~,j~~ “Moos“

in Oensingen richtig durchgeff~~ worden ist.
2. Auf die dagegen erhobene Beschwerde der Eheleute Albert

und Lydia Sta~pfli..y~~ An wird, soweit sie eine Ent—
sch~digungsfo~e~~g zum Gegensta~~ hat, nicht eingetre~~~~
Sie wird als Rechtsverwah~ng vorgeme~~~.

3. Der Schutzzonenplan für die Grundwasserschutzzone “Moos“

in Oensingen und das zugehörige Reglement werden genebmigt~
4. Der Plan und das Reglement treten mit der Publikation des

~im Amtsblatt in Kraft.
5. Die Schutzzonen bzw. Schutzzone~esti,~ngen sind in An

wendung von § 61 Ziffer 5 WRG im Grundbuch anzumerken.
Dieser Beschluss gilt als Anmeldung zur Anmerkung im
Grundbuch

Genehmigungsg~j,«~~. Fr. 70.--

Publikationskosten. Fr.14

Fr. 84.—— (Staatskanzlei Nr. 1159) RE

Der Staatsschr~iber

4Msfertiqungen Seite 6
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Bau~DepartemCnt (4)
Kant, ~\mt fär wasserwirtschaft (3), mit Akten, einem gen.

Reglem~flt und einem gen, Plan
Kant. Planungsstelle (2), mit einem gen, Reglement und einem

gen. Plan
Kant. MelidratiOnSamt
Kant~ Tiefbauamt
Kant. Hochbauamt
Kant. pjnanzvörwaltung (2)
Jur. Sekretär des Bau_Departementes HF
Ammannamt der ~jn~ohnergemeiflde Qensingen mit 3 gen. Plänen

und 3 gen. Reglementen RE
Herrn A. Stampfli—VOfl Arx, Hauptstrasse, Qensingen, EINSCHREIBEN
Grundbuchamt Balsthal (Ziffer 5 des beschlusses)
Kant. SchätzungskOmrflissiofi Präsident Herrn E. Schürch,

Dulliken, mit Beschwerde A. Stampf ii, vernehmlassu~g der
EG Qensingen mib Beilagen und Auszug aus dem Protokoll
der ggmeindeVersammluflg Oensingen vom 26. April 1971

Amtsblatt, Publikation folgenden Textes:
‘~Der Plan fUr die GrundwasserschUtZZ0~ TIMO0SH in
Oensingefl und das zugehörige 5~hutZZOfleflreg1ement
werden genehmigt.‘


